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aufgeführt.  
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1. EINLEITUNG 

Natürliche und naturnahe Gewässer gestalten Landschaften und sind wichtige Lebensräume und 

Ausbreitungskorridore für Pflanzen und Tiere. Sie sind nicht selten artenreiche Biotope, geprägt 

von dynamischen Prozessen, welche nicht nur im Flussbett und an den Ufern, sondern im ganzen 

Gewässerraum stattfinden. Sie tragen zur Grundwasserneubildung bei und können 

Hochwassersituationen entschärfen. Viele Gewässer in der Schweiz sind verbaut und können diese 

Funktionen nicht mehr vollständig erfüllen. 

Ende 2009 hat das Parlament Änderungen des Gewässerschutzgesetzes beschlossen. Diese sollen 

zu einer Verbesserung der Naturnähe von Gewässern führen. Damit die Gewässer ihre 

ökologischen Funktionen erfüllen, den Schutz vor Hochwasser und die Erholungs- und 

Wasserkraftnutzung gewährleisten können, brauchen sie ausreichend Raum. Neben der 

Festlegung von Gewässerräumen wurde damals auch die Pflicht zur Renaturierung der Gewässer 

beschlossen. Darunter wird sowohl die Revitalisierung von Fliessgewässern und Seeufern als auch 

die Reduktion der negativen Auswirkungen der Wasserkraftnutzung verstanden 

(Wiederherstellung der freien Fischwanderung und des Geschiebehaushalts, Sanierung von 

Schwall und Sunk).  

Das Thema «Gewässerraum» und damit verbundene bauliche Nutzungseinschränkungen sind 

nicht neu. Im Jahr 1999 wurde in Artikel 21 der Verordnung über den Wasserbau (WBV; 

SR 721.100.1) festgehalten, dass die Kantone die Gefahrengebiete bezeichnen und den 

Raumbedarf der Gewässer festlegen, der für den Schutz vor Hochwasser und die Gewährleistung 

der natürlichen Funktionen des Gewässers erforderlich ist. Zudem berücksichtigen sie die 

Gefahrengebiete und den Raumbedarf der Gewässer bei ihrer Richt- und Nutzungsplanung sowie 

bei ihrer übrigen raumwirksamen Tätigkeit. Die Grundlagen zur Bemessung des Gewässerraums 

hat der Bund in zwei Richtlinien bereits in den Jahren 20011 und 20032 publiziert.  

Die Pflicht der Kantone zur Festlegung des Gewässerraums und dessen extensive Gestaltung und 

Bewirtschaftung ist seit Januar 2011 im Gewässerschutzgesetz (GSchG) verankert und wurde im 

Juni des gleichen Jahres auf Verordnungsstufe (GSchV) konkretisiert. Der Gewässerraum stellt ein 

Kernelement der parlamentarischen Initiative «Schutz und Nutzung der Gewässer» (07.492) der 

UREK-S vom August 2008 dar, welche als indirekter Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Lebendiges 

Wasser» (07.060) des Schweizerischen Fischerei-Verbandes erarbeitet wurde. Der Kompromiss 

bezüglich Gewässerraum und Revitalisierung bestand dazumal aus folgenden Elementen:  

a) Ein Viertel der Gewässer in der Schweiz in verbautem Zustand ist zu revitalisieren. Das heisst, 

anstelle der von den Initianten geforderten insgesamt circa 16 000 Kilometer sollen 

4000 Kilometer Gewässerabschnitte aufgewertet werden.  

b) Zur Vernetzung der revitalisierten Abschnitte und als Beitrag an den Hochwasserschutz wird 

den Gewässern ein minimaler Raum zur Verfügung gestellt. Für die Kantone besteht die Pflicht, 

die Breite dieses Raumes zu erhöhen, falls es aus Gründen des Hochwasserschutzes, der 

 

1 BWG, 2001: Hochwasserschutz an Fliessgewässern. VU-7515-D 

2 BUWAL/BWG, 2003: Leitbild Fliessgewässer Schweiz. Für eine nachhaltige Gewässerpolitik. DIV-2703-D 

Gewässer sind wichtige 
Lebensräume 

Ausreichend Raum für die 
Gewässer 

Das Thema Gewässer-
raum ist nicht neu 

Gewässerraum als Kern-
element des politischen 
Kompromisses 

https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/naturgefahren/uv-umwelt-vollzug/hochwasserschutzanfliessgewaessern.pdf.download.pdf/hochwasserschutzanfliessgewaessern.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/wasser/ud-umwelt-diverses/leitbild_fliessgewaesserschweizfuereinenachhaltigegewaesserpolit.pdf.download.pdf/leitbild_fliessgewaesserschweizfuereinenachhaltigegewaesserpolit.pdf
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Revitalisierung, für den Natur- und Landschaftsschutz oder die Gewässernutzung erforderlich 

ist.  

c) Damit der Gewässerraum der Vernetzung und als Übergangselement vom Wasser zum Land 

(Ökoton) dienen kann, wurde festgelegt, dass er extensiv gestaltet und bewirtschaftet wird. 

Ziel ist es, einen hinsichtlich der Biodiversität qualitativ hochstehenden Gewässerraum 

festzulegen und zu entwickeln, welcher gleichzeitig auch als Abflusskorridor der 

Hochwassersicherheit dient. Für rechtmässig erstellte Anlagen gilt Bestandesschutz.  

Die Initianten zogen die Initiative aufgrund des von der Bundesversammlung ausgearbeiteten in-

direkten Gegenentwurfes zurück. Dies unter der Bedingung, dass gegen diesen indirekten 

Gegenentwurf ς welcher unter anderem das Kernelement Gewässerraum enthielt ς kein 

Referendum ergriffen wird beziehungsweise der Gegenvorschlag bei einer Volksabstimmung 

angenommen wird. Da kein Referendum ergriffen wurde, trat die Gesetzesrevision am 1. Januar 

2011 in Kraft. In der Folge wurden die gesetzlichen Vorgaben auf Verordnungsstufe präzisiert.  

Nach Inkraftsetzung der GSchV wurden diverse Standesinitiativen und Vorstösse zum 

Gewässerraum eingereicht. Die GSchV wurde daraufhin zweimal angepasst. Die 

Handlungsspielräume für die Festlegung des Gewässerraums in den Kantonen wurden damit 

vergrössert. Ebenfalls kann den lokalen Gegebenheiten differenzierter Rechnung getragen 

werden. Die jüngste der beiden genannten Anpassungen der GSchV im Zusammenhang mit dem 

Gewässerraum ist am 1. Mai 2017 in Kraft getreten3. 

2. DIE ARBEITSHILFE GEWÄSSERRAUM 

2.1 AUSGANGSLAGE 

Mit dem Inkrafttreten der Bestimmungen zum Gewässerraum traten verschiedene 

Umsetzungsfragen auf. Die Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz der Kantone (BPUK) 

setzt sich bereits seit 2012 gemeinsam mit den betroffenen Bundesstellen und unter Einbezug der 

Landwirtschaftsdirektorenkonferenz (LDK) für einen schweizweit harmonisierten, aber dennoch 

flexiblen Vollzug der Gewässerraumbestimmungen ein. 

Im Rahmen regionaler Workshops mit Kantonsvertretern sind unter anderem die Grundlagen für 

die zwei Merkblätter «Gewässerraum im Siedlungsgebiet» (2013) und «Gewässerraum und 

Landwirtschaft» (2014) erarbeitet worden. Da ein Teil der Inhalte dieser Merkblätter im Rahmen 

der GSchV-Revisionen präzisiert wurde und weitere Inhalte zudem hätten angepasst werden 

müssen, sind die beiden Dokumente am 1. Mai 2017 zurückgezogen worden.  

Als Folgeprodukt der zurückgezogenen Merkblätter wurde in intensiver Zusammenarbeit mit der 

BPUK-Austauschplattform Gewässerraum, in der die jeweils relevanten Fachstellen der Kantone 

vertreten sind, und den betroffenen Bundesämtern (BAFU, ARE, BLW) die vorliegende Arbeitshilfe 

erarbeitet und 2019 erstmals publiziert. Seither ergingen massgebende Bundesgerichtsentscheide 

und fachliche Grundlagen haben sich weiterentwickelt. Die Arbeitshilfe musste daher punktuell 

 

3 Bericht des Bundesrates «Differenziertere Ausscheidung und Nutzung von Gewässerräumen» in Erfüllung des Postulats Vogler 

(12.3142) vom 14. März 2012 

Die Initiative wurde 
aufgrund des 
Gegenentwurfs 
zurückgezogen 

Die GSchV wurde zweimal 
angepasst 

Umsetzungsfragen und 
Organisationen 

Merkblätter Gewässer-
raum Siedlung und Land-
wirtschaft zurückgezogen 

Breit abgestützte Arbeits-
hilfe als Folgeprodukt der 
Merkblätter 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/52529.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/52529.pdf
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aktualisiert werden. Die Arbeitshilfe und ihre Aktualisierung sind von der BPUK und der LDK 

verabschiedet worden.  

2.2 ZIEL UND ZIELPUBLIKUM  

Ziel der Arbeitshilfe ist es, den Rahmen und die Spielräume bei der Festlegung und Nutzung des 

Gewässerraums schweizweit zu erläutern und mögliche Lösungen aufzuzeigen. Sie soll zu einer 

koordinierten Umsetzung der Gewässerraumvorschriften beitragen. Die Inhalte der Arbeitshilfe 

werden mit Beispielen zur Umsetzungspraxis aus den Kantonen veranschaulicht. Zudem werden 

massgebende Bundesgerichtsentscheide mit Bezug zur Festlegung der Gewässerräume vorgestellt. 

Das Zielpublikum der Arbeitshilfe sind Fachleute aus Kantonen, Gemeinden, Organisationen und 

Büros, die sich mit der Festlegung und Umsetzung des Gewässerraums befassen. 

2.3 AUFBAU  

Die Arbeitshilfe ist in thematische Module gegliedert. Damit können sich die Benutzenden auf die 

für sie aktuellen Fragestellungen konzentrieren und direkt auf die relevanten 

Anwendungsbereiche zugreifen. Wer also zum Beispiel an der Nutzung des Gewässerraums 

innerhalb der Siedlung interessiert ist, orientiert sich hauptsächlich an den Modulen M 3.1 und 

M 3.2. Für landwirtschaftliche Kreise wiederum dürften hauptsächlich die Module M 3.1 und M 3.3 

von Interesse sein.  

Der modulare Aufbau ermöglicht zudem eine Ergänzung der Arbeitshilfe mit neuen Themen, die 

aufgrund der sich entwickelnden Praxis relevant werden könnten.  

Aktuell besteht die Arbeitshilfe aus drei Modulen. Das vorliegende Dokument (Modul 1) dient als 

Übersicht und beinhaltet die Hintergründe, Begriffe und Erklärungen zur Arbeitshilfe. Dieses 

Dokument bildet somit die Grundlage zum Verständnis der nachfolgenden Module. Das Modul 2 

befasst sich mit Fragen zu den Inhalten und den Verfahren bei der Festlegung der Gewässerräume. 

Modul 3 schliesslich behandelt Nutzungsaspekte und zeigt Handlungsspielräume in bereits 

festgelegten Gewässerräumen im Siedlungsgebiet, für die Landwirtschaft, für die Mobilität und 

allenfalls für weitere Nutzungsbereiche auf. Die Struktur der Arbeitshilfe im Überblick:  

ÜBERSICHT (MODUL 1) 

Dieses Modul dient der Einleitung in das Thema Gewässerraum, zeigt Hintergründe auf und bietet 

Raum für Definitionen und Rechtsgrundlagen. 

FESTLEGUNG DES GEWÄSSERRAUMS (MODUL 2) 

Im Modul 2 werden inhaltliche Aspekte sowie die Verfahren bei der Festlegung des 

Gewässerraums behandelt.  

NUTZUNG DES GEWÄSSERRAUMS (MODUL 3) 

Das Modul 3 widmet sich der Nutzung (Gestaltung und Bewirtschaftung) des Gewässerraums im 

Anschluss an deren verbindliche Festlegung. Es ist unterteilt in einen allgemeinen Teil, der für alle 

nachfolgenden Teilmodule Gültigkeit besitzt, sowie in einzelne relevante Nutzungsbereiche. Bei 

Bedarf kann das Modul 3 mit weiteren Themen ergänzt werden. 

- Allgemeiner Teil  M 3.1 

- Siedlung   M 3.2 

Schweizweit die Festle-
gung und Nutzung des 
Gewässerraums erläutern 

Zielpublikum 

Strukturierung der 
Arbeitshilfe in Module und 
Teilmodule  
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- Landwirtschaft M 3.3 

- Mobilität  M 3.4 

 

In der Arbeitshilfe werden allgemeine Grundsätze in einem Kasten dargestellt. Die Marginalien 

fassen die Inhalte prägnant zusammen und dienen der Benutzerführung durch die Arbeitshilfe. 

Beispiele sind jeweils in einem blau hinterlegten Kasten dargestellt, sie illustrieren die Grundsätze 

und Aussagen der Textinhalte. Die Beispiele sind nach Möglichkeit in einen Titel, eine 

Visualisierung, Erläuterungen und in ein Fazit gegliedert. 

3. GLOSSAR ς BEGRIFFE UND DEFINITIONEN 

Das Glossar hält wichtige Begriffe fest und definiert diese in offener Weise. Die Inhalte sind nicht 

abschliessend und können nach Bedarf mit weiteren Begriffen oder Aktualisierungen ergänzt 

werden. Einige der Begriffe/Konzepte werden nicht spezifisch und ausschliesslich im 

Zusammenhang mit dem Gewässerraum verwendet, sondern sind durch andere Fachbereiche 

definiert. Darauf wird bewusst hingewiesen.  

ANLAGE 

Der Begriff «Anlage» lehnt sich an die Definition im Umweltschutzgesetz vom 7. Oktober 1983 

(USG; SR 814.01) an. Darunter sind Bauten, Verkehrswege und andere ortsfeste Einrichtungen 

sowie Terrainveränderungen zu verstehen (Art. 7 Abs. 7 USG).  

Als Anlagen im Gewässerraum gelten insbesondere Gebäude, Strassen und Eisenbahnlinien oder 

Leitungen (z. B. Elektrizität, Gas, Wasser, Abwasser). Artikel 41c GSchV gilt auch für unterirdische 

Anlagen4 und auskragende, also nicht abgestützte Anlageteile5. 

Dauerkulturen nach Artikel 22 Absatz 1 Buchstaben aςc, e und gςi LBV gelten als Anlagen im Sinne 

von Artikel 41c GSchV.  

DAUERKULTUREN 

Als Dauerkulturen gelten gemäss Artikel 41c Absatz 2 GSchV die Kulturen nach Artikel 22 Absatz 1 

Buchstaben aςc, e und gςi der Verordnung über die landwirtschaftlichen Begriffe und die 

Anerkennung von Betriebsformen vom 7. Dezember 1998 (Landwirtschaftliche 

Begriffsverordnung, LBV; SR 910.91), das heisst: 

- Reben;  

- Obstanlagen;  

- mehrjährige Beerenkulturen;  

- Hopfen;  

- gärtnerische Freilandkulturen wie Baumschulen und Forstgärten ausserhalb des Waldareals;  

- gepflegte Selven von Edelkastanien mit höchstens 100 Bäumen je Hektare;  

- mehrjährige Kulturen wie Christbäume und Chinaschilf (Miscanthus). 

 

4 BGer Urteil 1C_67/2018 vom 4. März 2019 E. 4.1 

5 BGer Urteil 1C_567/2020, 1C_568/2020 vom 1. Mai 2023 E. 6.5   

Grundsätze, Marginalien 
und Beispiele 

Definition gemäss Art. 7 
Abs. 7 USG 

Dauerkulturen gelten als 
Anlagen 
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DICHT ÜBERBAUT 

Der Begriff «dicht überbaut» wurde mit der Anpassung der Gewässerschutzgesetzgebung 2011 ins 

Bundesrecht eingeführt. Es wurde bewusst ein anderer Begriff als der im Raumplanungsrecht 

verwendete Begriff «weitgehend überbaut» verwendet, um dem Sinn und Zweck der 

Bestimmungen zum Gewässerraum Rechnung zu tragen. 

Seit 2011 hat sich das Bundesgericht in einer Reihe Entscheide mit der Auslegung des Begriffs 

«dicht überbaut» auseinandergesetzt. Die durch die bundesgerichtliche Rechtsprechung 

festgelegten Kriterien zur Beurteilung von «dicht überbaut» sind zwingend zu beachten. Spielraum 

für die Kantone besteht lediglich beim Vollzug im Einzelfall6.  

Gemäss ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts kann dann von einem «dicht überbauten» 

Gebiet ausgegangen werden, wenn der Gewässerraum seine natürliche Funktion auch auf lange 

Sicht nicht mehr erfüllen kann. Es sind also hauptsächlich dicht überbaute städtische Quartiere und 

Dorfzentren als «dicht überbaut» gemäss Gewässerschutzgesetzgebung anzusehen7. In diesen 

Gebieten soll die raumplanerisch erwünschte städtebauliche Verdichtung nicht verhindert werden. 

Massgebend für das Vorliegen eines «dicht überbauten» Gebiets ist jeweils die tatsächlich 

vorhandene Bebauung entlang des Gewässers im Bereich des zukünftigen Gewässerraums8. 

Übergeordnete raumplanerische Entwicklungsziele oder Sondernutzungspläne sind hingegen nur 

ein Indiz für das Vorliegen eines «dicht überbauten» Gebietes. Insbesondere in peripheren 

Gebieten (bezogen auf den Siedlungskörper) besteht in der Regel kein überwiegendes Interesse an 

einer verdichteten Überbauung des Gewässerraums.9   

 

ES GELTEN FOLGENDE KRITERIEN FÜR «DICHT ÜBERBAUT» 

- Bei der Beurteilung, ob ein Gebiet dicht überbaut ist, braucht es einen genügend gross gewählten 

Betrachtungsperimeter. In der Regel muss ς zumindest bei kleineren Gemeinden ς das gesamte 

Gemeindegebiet in die Betrachtung einbezogen werden10. 

- Nicht die Überbauung der Parzellen alleine, sondern deren Lage im Betrachtungsperimeter ist 

ausschlaggebend für die Beurteilung als «dicht überbaut»11. 

- Massgebend für das Vorliegen eines «dicht überbauten» Gebiets ist die tatsächlich vorhandene 

Bebauung des Gewässerraums12. In Gebieten, für die lediglich Überbauungsabsichten bestehen, muss 

sich die Bauplanung und -projektierung den Gewässerräumen anpassen und nicht umgekehrt.13 

 

6 BGE 140 II 428 E. 7 

7 BGE 140 II 428 E. 7, BGE 143 II 77 E. 2.8, BGer Urteil 1C_67/2018 vom 4. März 2019 E. 4.3, und BGer Urteil 1C_540/2021 vom 9. 
August 2022 E. 3.2 

8 BGer Urteil 1C_67/2018 vom 4. März 2019 E. 4.3.2, vgl auch BGE 143 II 77 E. 2.8 

9 BGE 140 II 428 E. 7, BGE 143 II 77 E. 2.7 

10 BGE 140 II 428 E. 8, 140 II 437 E. 5 

11 BGE 140 II 437 E. 5.3 

12 BGer Urteil 1C_67/2018 vom 4. März 2019 E. 4.3.2, vgl auch BGE 143 II 77 E. 2.8 

13 BGer Urteil 1C_282/2020 vom 10. Februar 2021, E. 6.1 

Dicht überbaut ist bundes-
weit einheitlich auszule-
gen 

Dicht überbaute Gebiete 
können in städtischen 
Quartieren und 
Dorfzentren vorliegen 

Grundsätze für «dicht 
überbaut» 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-II-428%3Afr&number_of_ranks=0
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-II-77%3Afr&number_of_ranks=0
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-II-77%3Afr&number_of_ranks=0
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-II-428%3Afr&number_of_ranks=0
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-II-77%3Afr&number_of_ranks=0
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2017&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=altendorf+gew%E4sserraum&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-II-437%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page437
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-II-77%3Afr&number_of_ranks=0
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- Nicht dicht überbaut sind peripher gelegene Gebiete mit wenigen überbauten Parzellen, die an grosse 

Grünräume angrenzen14.  

- Eine «weitgehende Überbauung» gemäss Artikel 36 Absatz 3 RPG ist nicht ausreichend für das 

Vorliegen eines dicht überbauten Gebietes im Sinne des Gewässerschutzrechts. Anders als bei Art.36 

Abs. 3 RPG liegt der Fokus auf dem Land entlang dem Gewässer und nicht (wie beim raumplanerischen 

Begriff des weitgehend überbauten Gebiets) auf dem Siedlungsgebiet als Ganzem15. 

- Von einem «dicht überbauten» Gebiet kann ausgegangen werden, wenn der Gewässerraum seine 

natürliche Funktion auch auf lange Sicht nicht mehr erfüllen kann. Dies kann vor allem in dicht 

überbauten städtischen Quartieren und Dorfzentren zutreffen. In solchen Gebieten sollten noch 

bestehende Baulücken zur raumplanerisch erwünschten städtebaulichen Verdichtung geschlossen 

werden können16. Der Gewässerraum kann seine natürliche Funktion innerhalb des Siedlungsgebiets 

z.B. dann auf lange Sicht nicht mehr erfüllen, wenn die Bodenoberfläche im Gewässerraum 

grösstenteils mit Hochbauten überbaut ist, die auch auf lange Sicht nicht zurückgebaut werden 

können.  

- Eine Verbauung des Ufers respektive beschränkte Aufwertungsmöglichkeiten sind nicht 

entscheidend für die Annahme von «dicht überbaut»17. Dieser Umstand kann nur im Rahmen der 

nach Art. 41c Abs. 1 Satz 2 GSchV gebotenen Interessenabwägung für die Erteilung einer 

Ausnahmebewilligung berücksichtig werden.18 

- Fehlendes raumplanerisches Interesse an einer verdichteten Überbauung des Gewässerraums, im 

Sinne der Verdichtung nach innen ist ein Indiz dafür, dass es sich nicht um ein dicht überbautes Gebiet 

handelt19.  

- Der Begriff des «dicht überbauten Gebiets» als Ausnahme vom Grundsatz des Schutzes und der 

extensiven Nutzung des Gewässerraums gemäss Artikel 36a GSchG ist restriktiv auszulegen20. 

 

 

14 BGE 140 II 428 E. 8 

15 BGE 140 II 428 E. 3.4 und 7 

16 BGE 140 II 428 E. 7, BGE 143 II 77 E. 2.8, BGer Urteil 1C_67/2018 vom 4. März 2019 E. 4.3, BGer Urteil 1C_540/2021 vom 9. 
August 2022 E. 3.2, BGer Urteil 1C_289/2017 vom 16. November 2018 E. 5.4, BGer Urteil 1C_106/2018 vom 2. April 2019 E. 5.8. 

17 BGE 140 II 437 E. 5.4 

18 BGer Urteil 1C_106/2018 vom 2. April 2019 E. 5.8 

19 BGE 143 II 77 E. 2.8 

20 BGE 140 II 428 E. 7 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-II-428%3Afr&number_of_ranks=0
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-II-77%3Afr&number_of_ranks=0
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In den folgenden Beispielen werden die Kriterien an praktischen Fällen illustriert. Die 
Frage lautet stets, ob das betroffene Gebiet als dicht überbaut bezeichnet werden kann: 
 

 

 

21 BGE 140 II 437 E. 5.3 S. 443 f. 

BEISPIEL 1: Dicht überbaut ς Gemeinde Rüschlikon (ZH) 
(BGE 140 II 437)  

  

ERLÄUTERUNGEN 

Im Fall Rüschlikon II wollten die Eigentümer auf ihrer Parzelle an der Seestrasse direkt am Zürichsee in 

Rüschlikon ein Einfamilienhaus mit Garage errichten. Die bestehende Baute sollte abgerissen werden. Rund 

die Hälfte des Baugrundstücks liegt auf sogenanntem Konzessionsland. Das Bauvorhaben kam in den 

Bereich der Übergangsbestimmungen zur Änderung der GSchV vom 4. Mai 2011 (Uferstreifen von 

20 Metern) zu liegen. Es war daher auf eine gewässerschutzrechtliche Ausnahmebewilligung nach 

Artikel 41c GSchV angewiesen. Das Bundesgericht bejahte das Vorliegen von dicht überbautem Gebiet, 

obwohl die am Zürichsee gelegene Bauparzelle und die unmittelbar angrenzenden Parzellen bei isolierter 

Betrachtung über viel Grünraum verfügten. Ausschlaggebend war hier, dass die Bauparzelle nicht peripher, 

sondern im Hauptsiedlungsgebiet der Agglomeration am linken Seeufer, das praktisch durchgehend 

überbaut ist, lag. Hinzu kam, dass auch die Bauparzelle und die benachbarten Parzellen seeseitig mit Boots- 

und Badehäusern (bzw. Wochenendhäusern) in dichter Folge überstellt waren, sodass das Ufer ς vom See 

aus betrachtet ς auch im fraglichen Bereich als dicht überbaut erschien21. 

FAZIT 

Bei der Festlegung dicht überbauter Gebiete ist nicht nur der Verbauungsgrad, sondern auch die Lage in 

der Siedlung entscheidend.  
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BEISPIEL 2: Nicht dicht überbaut ς Gemeinde Freienbach (SZ)  
(BGer Urteil 1C_473/2015 vom 22. März 2016) 

  

ERLÄUTERUNGEN 

Das Bauvorhaben sah den Abbruch des bestehenden Hauses mit Garage und den Neubau eines 

Einfamilienhauses in Hurden (Gemeinde Freienbach) vor. Im Fall Freienbach verneinte das Bundesgericht 

die dichte Überbauung des Gebiets Hurdnerfeld: Die Bauparzelle lag auf einer etwa 31 000 m2 grossen Insel, 

die von den Hauptsiedlungsgebieten sowohl Pfäffikons als auch der Ortschaft Hurden (Freienbach) deutlich 

abgesetzt war. Die Insel selbst war nur locker bebaut und der Uferbereich grösstenteils mit naturbelassener 

Ufervegetation besetzt. Die Bebauungsweise richtete sich im konkreten Fall nach den raumplanerischen 

Vorgaben «Landhauszone». Es bestand kein überwiegendes raumplanerisches Interesse an einer 

verdichteten Überbauung des Gewässerraums. Der minimale Raumbedarf des Gewässers (gemäss Art. 41a 

Abs. 2 und Art. 41b Abs. 1 GSchV) muss daher grundsätzlich respektiert und von nicht standortgebundenen 

Anlagen freigehalten werden22. 

 FAZIT 

Ein fehlendes raumplanerisches Interesse an einer verdichteten Überbauung des Gewässerraums im Sinne 

der Verdichtung nach innen ist ein Indiz dafür, dass es sich nicht um ein dicht überbautes Gebiet handelt. 

 
  

 

22 BGer Urteil 1C_473/2015 vom 22. März 2016 E. 5.4 






















































































































































